
Die Verwaltung erläutert die Vorlage. 
Auf eine Rückfrage bezüglich der Wendemöglichkeit für Müllfahrzeuge wird 
erläutert, dass für das Abstellen der Mülltonnen Flächen im südlichen Bereich des 

Geltungsbereiches zur Rheinbacher Straße hin festgesetzt sind. 

 


